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VERRECHNUNGSANSÄTZE 2011 
 
FÜR MONTAGE-, REPARATUR- UND SERVICEARBEITEN 

 
Gemäss Empfehlung der Interessengemeinschaft Fördertechnik (IGFT) und VSM 

 

Arbeit / Stundenansätze in CHF             Monteur           Service-Techniker (Polytechna) 
                                                                   Fördergurte     Bandwaagen/Metalldetektoren 
 

Werktage       108.-       135.-  
Überzeit          (+25%) 135.- 168.75 
Nachtarbeit          (+50%) 162.- 202.50 
Samstag          (+50%) 162.- 202.50  
Sonn- und Feiertage   (+100%) 216.- 270.- 
 

Fahrkosten pro km in CHF 
Kleiner Servicewagen:                             1.50        1.50           
Grosser Servicewagen:                                      1.50 
 

Gebühren in CHF für Heisspressen  2400 mm 150.- pro Einsatz 
   3000 mm 300.- pro Einsatz 
 

24h-Service                                   Pauschalzuschlag von CHF 95.- pro Einsatz 
 

 
Konditionen:  Diese Ansätze verstehen sich exkl. 8% MwSt. 
 Zahlung netto bei Erhalt der Rechnung 

 
Arbeitszeiten: Werktage:  07.00h-17.00h (Montag-Freitag, maximal 9 Stunden) 
 Überzeit:  17.00h-20.00h (ausserhalb der normalen Arbeitszeit und bei 
  mehr als 9 Stunden pro Werktag) 
 Nachtarbeit:   20.00h-07.00h an Werk- und Samstagen, Reise- und Warte-

zeiten werden zu gleichen Konditionen zusätzlich verrechnet. 

 
24h- Service: Notruf ausserhalb der Bürozeiten ►Tel. 079-200 41 04 

 
Spesen: Allfällige Mittag- und Abendessen sind im Stundensatz enthalten, allfällige 

Übernachtungen inkl. Frühstück werden zu effektiven Kosten verrechnet. 

 
Werkstattarbeiten: Reparaturen und Vorbereitungen in unserer Werkstatt werden zum reduzier-

ten Stundensatz von CHF 90.- in Rechnung gestellt. 

 
Sonderbestimmungen: Diese Ansätze sind gültig, wenn die Entsendung des Personals im Rahmen 

eines normalen Arbeits- und Reiseprogramms eingeplant werden. Besondere 
Ansätze kommen im Rahmen von Wartungsverträgen, bei langfristigen Ein-
sätzen oder bei sonstigen Spezialvereinbarungen zur Anwendung. 

 In bestimmten Fällen können Tagespauschalen vereinbart werden. 

Hittnau, 03.01.2011 


